
Bekanntmachung  
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie d er Öffentlichkeit gem.  
§ 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 BauGB, wegen Änderung des Flächennutzungsplanes 
u. gleichzeitiger Aufstellung von vorhabenbezogenen  Bebauungsplänen, zur 
Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Freif lächenfotovoltaikanlagen 
in den Gemarkungen Batzhausen u. Daßwang. 
 
Hier: 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes Sonder gebietsfläche Sonnenener- 
 gienutzung “ÖSTLICH DASSWANG“ (Fl.Nr. 389, 390 (Te ilfläche), und 394/1 

(Teilfläche) der Gemarkung Daßwang) 
4  Änderung des Flächennutzungsplanes Sonderbaufläc he Sonnenenergienut- 

 zung “WESTLICH BATZHAUSEN“ (Fl.Nr. 723 (Teilfläche ), 729 (Teilfläche) und 
730 der Gemarkung Batzhausen) 

6  Änderung des Flächennutzungsplanes Sonderbaufläc he Sonnenenergie-  
 nutzung “SÜDLICH BATZHAUSEN (BEREICH 2)“ (Fl.Nr. 8 98 der Gemarkung 

Batzhausen) 
  
 Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen für die Bereiche:  
 

Sondergebietsfläche Sonnenenergienutzung “ÖSTLICH D ASSWANG“ 
(Fl.Nr. 389, 390 (Teilfläche), und 394/1 (Teilfläch e) der Gemarkung 
Daßwang) 
 

 Sonderbaufläche Sonnenenergienutzung “WESTLICH BAT ZHAUSEN“ 
(Fl.Nr. 723 (Teilfläche), 729 (Teilfläche) und 730 der Gemarkung 
Batzhausen) 

 
 Sonderbaufläche Sonnenenergienutzung “SÜDLICH BATZ HAUSEN 

(BEREICH 2)“ (Fl.Nr. 898 der Gemarkung Batzhausen) 
 
 

Für den Gemeindebereich Seubersdorf liegen hierzu mehrere Projektanfragen vor. Die für 
das Vorhaben in Anspruch genommenen Bereiche sind im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Seubersdorf bisher als Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. 
 

Zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzung, für die Aufstellung eines Bebauungsplanes an 
diesem Standort, ist auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde zu ändern. Hierzu wurden 
die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange zu einem Scopingtermin am 10.11.2009 u. 
22.03.2010 ins Rathaus eingeladen. Alle eingegangenen Anregungen und Hinweise wurden 
durch das Ing.-Büro Bartsch vorab geprüft. 
 

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 21.01.2010 u. 25.03.2010 darüber beraten, die 
Anregungen bewertet und entsprechend abgewogen. Die vorgebrachten Hinweise wurden 
zum Teil in die  Planung eingearbeitet. Vom Ing.-Büro Bartsch wurde in der Sitzung am 
25.3.10 die durchgeführte Alternativprüfung bezüglich geeigneter Standorte im 
Gemeindebereich vorgestellt. Aufgrund dieses Ergebnisses hat der Gemeinderat weiterhin 
an den obigen Standorten festgehalten.  
 

In der Gemeinderatssitzung am 21.01.2010 u. 25.03.2010 wurden die vorgelegten 
Änderungsentwürfe für die weitere öffentliche Auslegung beschlossen.  



 

Die Vorentwürfe zur 3., 4. u. 6. Änderung des Fläch ennutzungsplanes mit Begründung 
und der Alternativprüfung sowie die Bebauungsplanen twürfe liegen in der Zeit 

 
vom 27. April 2010 bis 27. Mai 2010 

 

im Rathaus in Seubersdorf, Schulstraße 4, Zimmer Nr. 104 öffentlich aus. Während der 
Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen (schriftlich oder zur Niederschrift) 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen müssen nicht 
berücksichtigt werden. Beachten Sie bitte die Lagepläne zur jeweiligen 
Flächennutzungsplanänderung. 
 
Ortsüblich bekannt gemacht durch    Seubersdorf i.d.OPf., den 15.04.2010 
gemeindliche Anschlagtafeln 

       Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf. 
am  16.04.2010 
 
abgenommen am  28.05.2010 

       Bierschneider, 1. Bürgermeister 



 
3.  Flächennutzungsplanänderung Gemarkung Daßwang,  

betreffend die Fl. Nr. 389 u. 394/2 
 Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans  

 
 
Diese beiden Grundstücke werden umgrenzt von den Fl urnummern:  
78/2 (Bundesstraße 8), 389/1, 390 u. 391 (Flurwege) , 393, 394, 376/1, 296/5 
391/1 u. 394/2 Gemarkung Daßwang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
4.  Flächennutzungsplanänderung in der Gemarkung Ba tzhausen, 

westlich von Batzhausen, an der Straße nach Pirkach  
 Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
  
 Diese Grundstücke werden umgrenzt von den Flurnumm ern der Gemarkung 

Batzhausen Nr. 736 (Straße) 722, 724 u. 729 Flurweg , 733 u. 719. 
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.  Flächennutzungsplanänderung in der Gemarkung Ba tzhausen  

südlich von Batzhausen, Bereich 2 
 Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans  

 
  
 Dieses Grundstück wird umgrenzt von den Flurnummer n der Gemarkung 

Batzhausen Nr. 897, 899, 902 u. 906 (alles Flurwege ). 
 
 

 
  
 


